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Ordnung für das Elekronen
mikroskopiezentrum "Frank
furt Center for Electron 
Microscopy" (FCEM) der 
Johann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt am 
Main 

Genehmigt durch das Präsidi
um am 04.10.2016 

§ 1 Name und rechtliche SteI
lung 

I. Das Zentrum führt den Namen 
"Frankfurt Cemer for Elearon 
Microscopy' (FCEM). 

2. Das Geräte- und Infrastruktur
zent rum "Frankfurt Center for Eleet
roo Microscopy" (FCEM ) ist eine 
fachbereichsübergreifende Infra-
struktureinrichtung der Johann 
Walfgang Goethe-Universität, für die 
das Hessische Hochschulgesetz 
(HHG) und hochschulrechtliche 
Regelungen insbesondere die 
Grundordnung sowie die Geschäfts
ordnung für die Gremien der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in der 
jeweils geltenden Fas~ung Anwen 
dung finden. Es geht aus dem .. Cen
ter for Membrane Proteomics" 
(CMP) hervor. Mit dem FCEM wird 
keine Gese ll schaft bürgerlichen 
Rechts errichtet. 

3. Der Besitz und die Entschei
dungshoheit über Geräte, die von 
Mitgliedern aus ihrem eigenem 
Budget beschafft und dem Zentrum 
zur Nutzung zur Verfügung werden, 
verbleibt bei dem jeweiligen Mit
glied. Dies betrifft insbesondere die 
Zuständigke it für Erweiterungen 

oder Umbauten an dem jeweiligen 
Ge rät. 

§ 2 Aufgaben und Zielsetzung 

Das FCEM ist ein wissenschaftliches 
Geräte- und Infrastrukturzentrum 
und dient dem Erhalt, der Bereitstel
lung und der stetigen Modernisie
rung der zum Zentrum gehörenden . 
Infrastruktur zur hochentwickelten 
Elektfonenmikroskopie. 

Ziele: 

• Bereitstellung und Erhaltung 
einer Infrastruktur für die hochent 
wickelte Elekt ronenmikroskopie ge
mäß mod erner Anforderungen der 
wissenschaftlichen Forschung der 
Mitglieder; 

• Förderung und Koordination von 
Lehrveranstaltungen zu hochentwi 
ckelter Elektronenrnikroskopie; 

• Internationale Kooperationen auf 
den Gebieten der hochentwickelten 
Elektronenmikroskopie; 

• Förderung des Wissenstrans[ers 
durch Dienstleistungen und Weiter
bildungsangebote; 

• Koordination, Durchführung und 
Förderung von Forschungsvorhaben; 

• Unterstützung der Mitglieder bei 
der Einwerbung von Drittmitteln 
und der Abwicklung und Betreuung 
von Drittmittelprojekten. 

§ 3 Ordentliche Mitglieder und 
assoziierte Mitglieder 

1. Das Zentrum hat ordentliche und 
assoziierte Mitglieder. Alle Mitglieder 
haben das Recht und die Pflicht, an 
der Erfü llung der Aufgaben des Zent
rums mitzuwirken. Alle ordentlichen 
Mitglieder haben das Recht und die 

Pflich,t. sich an der Selbstverwa ltung 
des Zentrums zu beteiligen. 

2. Ordentliche Mitglieder können 
Professoren und Professorinnen 
sowie wissenschaftliche und sonstige 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
werden, die auf den Gebieten der 
Elektronenmikroskopie tätig sind 
und einem Fachbereich der Johann 
Wolfgang Goethe-Unive rsität ange
hören. Wissenschaftler und Wissen
schaftierinnen, insbesondere anderer 
Universitäten, außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen und ande
rer Institutionen, die auf den Gebie
ten de r Elektronenmikroskopie ar
beiten, können assoziierte Mitglieder 
des FCEM werden. Sie sind bei Ent
scheidungen in ihren Angelegenhei
ten zu hören. Sie sind insoweit rede
und antragsberechtigt. 

3. Anträge auf ordentliche und 
assoziierte Mitgliedschaft sind an den 
Leitenden Direktor oder die Leitende 
Direktorin zu ri chten . Über d ie Auf
nahme neuer ordentlicher und asso
ziie rter Mitglieder entscheidet das 
Direktorium mit einfacher Mehrheit. 
Ein Auswahlk riterium ist die aktive 
Forschungs- oder Lehrtätigkeit in der 

Anwendung und /oder Entwicklung 
der hochentwickelten Elektronen 
mikroskopie. 

4. Die Mitgliedschaft erlischt durch 
AustrittserkJärung des Mitgliedes 
oder durch Ausschluss durch das 
Direktorium nach Anhö rung des 
Mitgliedes, in sbesonde re wenn das 
M.itglied seine Pflichten gegenüber 
dem FCEM gröblich ve rletzt hat, das 
Ansehen des FCEM schädigt oder 
unehrenhafte Handlungen begeht. 
Eine ordentliche Mitgliedschaft er
lischt ferner mit Ausscheiden des 
Mitglieds aus der Universität. Nach 
Erlöschen der Mitgliedschaft stehen 
die Geräte, die das ehemalige Mit -
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glied dem Zentrum zur Verfügung 
gestellt hat, dem Zentrum nkhl 
mehr zur Verfügung. 

5. Nach Ausscheiden eines ordentli 
chen Mitglieds aus der Universität 
kann es auf Antrag assoziiertes Mit 
glied des FCEM werden. 

§ 4 Nutzung 

Ordentliche Mitglieder und assoziier
te Mitglieder haben das Recht, aJle 
Einrichtungen des FCEM im Rahmen 
der geltenden Nutzungsordnung zu 
nutzen. Die Nutzungsordnung ist mit 
den Dekanen und Dekaninnen der 
Fachbereiche 13, 14 und 15. sowie 
dem/der Direktor/in des Buchmann 
Instituts für Molekulare Lebenswis
senschaften abzustimmen. 

§ 5 Organe 

Die Organe des FCEM sind das Di
rektorium, der Leitende Direktor 
oder die Leitende Direktorin und die 
Mitgliederversamrnlung. 

§ 6 Direktorium 

I . Das Direktorium besteht aus dem 
Leitenden Direktor oder der Leiten
den Direktorin als Vorsitzendem oder 
Vorsitzender und zwei Direktoren 
oder Direktorinnen. Das Direktorium 
wi rd gemäß § 8 Abs. 1 aus dem Kreis 
der ordentlichen Mitglieder des 
FCEM gewählt. 

2. Die Amtszeit des Direktoriums 
beträgt zwei Ja hre. 

3. Das Direktorium führt die Ge
schäfte des FCEM. Das Direktorium 
ist insbesondere zuständig für 

• Erstellung von Grundsätzen über 
die Verwendung der dem Zentrum 
zur Verfügung stehenden Personal
und Sachmittel; 

• Festsetzung der Höhe der Nut
zungsgebühren des Zentrums (wobei 
Lehrveranstahungen von Nutzungs
gebühren befreit sind) sowie Festset
zung der Betriebs- und Organisation
struktur und deren Betriebsmittel; 

• Bedarfsermittlung für Räume, 
Personal und Betriebsmittel und 
entsprechende Antragsstellungen an 
das Präsidium, die Fachbereiche, das 
Buchmann Institut für Molekulare 

Lebenswissenschaften und andere 
Institutionen und andere Bereiche; 

• Ausarbeitung von EinzeIverein
barungen für. die von den Fachberei
chen oder dem Buchmann Institut 
für Molekulare Lebenswissenschaf
ten (bzw. Instituten oder Arbeits
gruppen) beantragten Räume und 
Personal (miltel). Die Zurverfügungs
tellung von Räumen und Perso
nal(mittel) durch die Fachbereiche, 
das Buchmann Institut für Molekula
re Lebenswissenschaften oder deren 
Mitglieder bedingt eine von der/ rn 
Leitenden Direktor/in sowie von 
der/m verantwortlichen Dekan/in 
bzw. Direktor/in unterschriebene 
Vereinbarung. 

• Entscheidung über den Einsatz 
der dem Zentrum durch genehmigte 
Anträge zugeordneten Räume, Per
sonal- und Betriebsmittel gemäß den 
Verträgen mü den Fachbereichen 
oder dem Buchmann Institut für 
Molekulare Lebenswissenschaften; 

• Beschlussfassung über den Haus
halts- und Budgetplan des FCEM 
nach Beteiligung der Mitgliederver
sammlung; 

• Mitwirkung bei der Entscheidung 
über die Besetzung der Personalstel
Icn, die aus einem Fachbereich oder 
einem Arbeitskreis dem FCEM zuge
ordnet werden; 

• Entscheidung über die Förderung 
der in § 2 beschriebenen Aufgaben 
des Zentrums nach Beteiligung der 
Mitgliederversammlung; 

• Beschlussfassung über den Jah
resbericht und JahresabschJuss nach 
Beteiligung der Mitgliederversamm
lung. 

4. Das Direktorium ist verantwort
lich für die ordnungsgemäße Ver
wendung der Personal -, und Sach 
und Betriebsmittel im Zentrum. 

§ 7 Beschlussfassungen des 
Direktoriums 

I. Beschlüsse des Direktoriums 
werden in der Regel in Sitzungen 
gefasst. 

2. Das Direktorium wird von dem 
Leitenden Direktor oder der Leiten
den Direktorin nach Bedarf, aber 
mindestens zweima l im Jahr unter 
Angabe der Tagesordnung und Ein-

haltung ein er Fris t von vier Wochen 
zu einer Sitzung einberufen. Sitzun
gen sind ferner einzuberufen, wenn 
mindestens zwei der Mitglieder des 
Direktoriums dies verlangen. Die 
Einladung kann über elektronische 
Mitteilungssysteme erfolgen. Ein 
Direktoriumsmitglied kann sich 
ausschließlich im Fall der längeren 
Abwesenheit durch ein 
Direktoriumsmitglied mit 
eher Vollmacht vertreten 

anderes 
schriftli

lassen. 
Kein Direktoriumsmitglied kann 
mehr als ein anderes Direktoriums
mitglied venreten. 

3. Das Direktorium ist beschlussfä
hig, wenn nach ordnungsgemäßer 
Ladung mindestens zwei seiner Mit
glieder anwesend oder vertreten 
sind. Das Direktorium trifft seine 
Entscheidungen mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen JA 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Leiten
den Direktors oder der Leitenden 
Direktorin. Auf Wunsch mindestens 
eines Direktoriumsmilglieds erfolgt 
eine Abstimmung durch geheime 
Stimmabgabe. 

4. BeschJussfassungen im schriftli
chen Verfahren (UmJaufverfahren) 
sowie fernmündlich (z.B. Telefon
konferenz/Videokonferenz) oder auf 
elektronischem Wege sind zulässig, 
wenn alle Direktoriumsmitgl i ed~r 

beteiligt sind und kein Mitglied dem 
Verfahren widerspricht. Bei Wider
spruch ist der Vorgang in der nächs
ten Direktoriumssitzung zu behan
deln. 

5. Das Direktorium kann sich eine 
Geschäftsordnung geben. 

§ 8 Leitender Direktor I Leiten
de Direktorin 

I. Die Mitgliederversammlung 
wählt in geheimer Wahl aus dem 
Kreis der ordentlichen Mitglieder des 
FCEM drei Direktoriumsmitglieder, 
einen Leitenden Direktor oder Lei
tende Direktorin und zwei weitere 
Direktoriumsmüglieder für eine 
Amtszeit von zwei Jahren. Wieder
wah l ist zulässig. Die WahJ des Nach
folgers oder der Nachfolgerin soll 
rechtzeitig vor Ende der Amtszeit 
erfolgen. Die Direktoren bleiben 
solange im Amt, bis ein Nachfolger 
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oder eine Nachfolgerin bestellt wur
de. 

2. Die Wahl des Leitenden Direktors 
oder der Leitenden Direktorin bedarf 
der Bestätigung durch das Präsidium. 

3. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin setzt die Direkto
riumsbeschlüsse und Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung um und 
leitet die Tagesgeschähe des FCEM. 
Er/Sie verwaltet das FCEM und ver
tritt dieses unter Beachtung der 
Befugnisse des Präsidiums nach in
nen und außen. Er/Sie ist verant
wortlich für den Betrieb des Zent
rums, insbesondere für die Zugäng
lichkeit für die Nutzer und Nutzerin
nen gemäß der geltenden Nutzungs
ordnung. Zudem verwaltet er/sie die 
Nutzungsgebühren und Ausgaben, 
die durch den Betrieb der Infrastruk
tur entstehen und ist für die ord
nungsgemäße Bewirtschaftung der 
zugeordneten Konten verantwort
lich. 

4. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin beruh mindes
tens einmal im Jahr die Mitglieder
versammlung ein und leiter die Sit
zungen. Die Einladu ng kann unter 
Angabe der Tagesordnung über 
elektronische 
erfolgen. 

Miueilungssysteme 

5. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin hat in allen 
Angelegen.heiten von grundsätzlicher 
Bedeutung einen Beschluss des Di
rektoriums herbeizuführen. In un
aufschiebbar dringenden Fällen hat 
er/sie unverzüglich eine außeror
dentliche Sitzung des Direktoriums 
zu beantragen. Für solche Dringlich
keitssitzungen können kürzere Fris
ten als in § 7 Abs. 2 im Einverneh
men mit dem Direktorium gewählt 
werden. 

6. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin berichtet dem 
Direktorium regelmäßig über alle für 
das FCEM bedeutenden Angelegen
heiten. Er/sie erstellt jährlich einen 
schriftlichen Bericht über das FCEM 
und ist dem Direktorium sowie den 
Dekanen oder Dekaninnen der 
Fachbereiche 13, 14 und 15 , sowie 
dem Direktor/der Direktorin des 
Buchmann Instituts für Molekulare 
Lebenswissenschaften 
rech enscha ftspfl ich tig. 

gegenüber 

7. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin übt - unbescha
det der Zuständigkeit des Universi
tätsp räsidenten oder der Universi
tätspräsidentin gemäß § 38 Abs. 1 
HHG - das Ha usrecht aus. 

8. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin ist Fachvorge
set.zter oder -vorgesetzte des Koordi
nators oder der Koordinatorin des 
FCEM sowie weiteren Servicemitar
beitem oder Servicemitarbeiterin
nen, wenn diese als Mitglieder eines 
Fachbereichs dem FCEM zugeordnet 
sind. Er/sie ist in dieser Funktion 
weisungsbefugt und teilt die Aufga
ben den entsprechenden Mitarbei
tern oder Mitarbeiterinnen im Ein
vernehmen mit dem Direktorium 
und dem oder der Dienstvorgesetz
ten zu. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

J. Die ordentlichen Mitglieder bil
den die Mitgliederversammlung des 
FCEM; die assoziierten Mitglieder 
haben das Recht zur Teilnahme an 
den Sitzungen. Die M.itglicderver
sammlung wird vom Leitenden Di
rektor oder der Leitenden Direktorin 
mindestens einmal im Jahr schrift
lich unter Angabe der Tagesord
nungspunkte sowie unter Nennung 
von Zeit und Ort der Sitzung einbe
rufen. Im Regelfall erfolgt die Einla
dung zur MitgliederversammJung 
vier Wochen vor der Sitzung. Anträ
ge zur Aufnahme von Tagesord 
nungspunkten können von jedem 
ordentlichen oder assoziierten Mit
glied gestellt werden; sie müssen 
spätestens eine Woche vor der Sit
zung bei dem Leitenden Direktor 
oder bei der Leitenden Direktorin 
eingegangen und schriftlich begrün
det sein . 

2. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin muss eine Mit
gliederversammlung einberufen, 
wenn mindestens ein Drittel der 
ordentlichen Müglieder dies schrift
lieh beantragt. Die Mitgliederver
sammlung beschließt über alle 
grundsätzlichen Angelegenheiten des 
FCEM, sofern sie nicht gemäß dieser 
Ordnung dem Direktorium oder dem 
Leitenden Direktor oder der Leiten 
den Direktorin vorbehalten sind. Die 
Mitgliederversamlnlung entscheidet 

über die strategische Ausrichtung 
und Ziel richtung der Arbeit des 
FCEM. 

3. Die MitgliederversammJung kann 
mit einer Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder Änderungen 
zum Budget -, und Haushaltsplan des 
FCEM beschließen. Das Direktorium 
hat den Budget- und Haushaltsplan 
des FCEM nach Beschlussfassung 
durch die Mitgliederversammlung 
anzupassen. Die Mitgliederversamrn
Jung wählt aus ihrem Kr~is die Mit
glieder des Direktoriums gemäß § 8 
Abs. 1. Die Mitgliederversammlung 
ist beschl ussfähig, wenn ein Viertel 
der ordentlichen Mitglieder anwe
send ist. Sie beschließt mit der einfa
chen Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Es besteht kein Quorum. 

§ 10 Sitzungsprotokoll 

Die Besch.lüsse der Mitgliederver
sammJung und des Direktoriums 
sind in Protokollen festzuhalten, die 
vom Leitenden Direktor oder von der 
Leitenden Direktorin und dem Pro
tokollführer oder der Protokollführe
rin zu unterzeichnen sind. 

Die genehmigten Protokolle werden 
dem Präsidium und den Dekanen 
oder Dekaninnen der Fachbereiche 
13, 14 und 15, sowie dem Direk
tor/der Direktorin des Buchmann 
Instituts für Molekulare Lebenswis
senschaften zur Kenntnis vorgelegt. 

§ 11 Evaluation 

Das FCEM ist aJle fünf Jahre durch 
das Präsidium zu evaluieren. 

§ 12 Änderungen der Ordnung 

Änderungen dieser Ordnung können 
mit einer drei Viertel Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder in der Mit
gl.iederversammlung beschlossen 
werden. Die Änderungen bedürfen 
der Genehmigung durch die Deka
ne/Dekaninnen der FB 13, 14 und 
15, dem Direktor/der Direktorin des 
Buchmann Instituts für Molekulare 
Lebenswissenschaften sowie des 
Präsidiums. 

§ 13 In krafttrete n 

Diese Ordnung tritt nach Beschluss
fassung des Präsidiums und nach 
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Stell ungnah me des Senats durch 
Veröffentlichung im Uni Report in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung 
des Cente r for Membrane Proreo
mies" (CMP), beschlossen durch das 
Präs id ium am 15.03.2005 und den 
Senat am 22.04.2005 außer Kraft. 

Frankfurt am Main, den 25.10.20 16 

Prof. Dr ki~~iJ 
Präsidentin der GOet h~-universität 
Frankfurt am Mai n 
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